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 ISIN DE000ZAL1111 (WKN ZAL111) 

 Ordentliche Hauptversammlung am 27. Mai 2025 

 Korrigierter Beschlussvorschlag zu Tagesordnungspunkt 12 

 12. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten 
 Kapitals 2020, die Aufhebung der bestehenden und die 
 Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von 
 Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, zum 
 Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Schaffung 
 eines Bedingten Kapitals 2025 und entsprechende 
 Satzungsänderung 

 Die in der Hauptversammlung 2020 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe 
 von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen läuft am 22. Juni 2025 
 aus. Von der Ermächtigung hat der Vorstand der Gesellschaft durch Beschluss 
 vom 29. Juli 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats ebenfalls vom 29. Juli 2020 
 durch Ausgabe nicht nachrangiger, unbesicherter Wandelschuldverschreibungen 
 mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 500 Millionen und mit einer Laufzeit von 
 fünf Jahren (Tranche A) bzw. mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 500 
 Millionen und mit einer Laufzeit von sieben Jahren (Tranche B) teilweise 
 Gebrauch gemacht. Nach einer Reduzierung der Tranche A durch teilweisen 
 Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von EUR 
 100 Millionen am 6. August 2024 beträgt das ausstehende Volumen der Tranche 
 A derzeit EUR 400 Millionen. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 87,64 
 (Tranche A) bzw. EUR 92,25 (Tranche B). Nach Aufhebung der in der 
 Hauptversammlung 2020 beschlossenen Ermächtigung können unter dieser 
 keine neuen Schuldverschreibungen mehr ausgegeben werden. 
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 Zur Sicherung einer möglichst umfassenden Flexibilität der 
 Unternehmensfinanzierung und des Zugangs zu Fremdkapital soll die 
 bestehende in der Hauptversammlung 2020 beschlossene Ermächtigung vom 
 23. Juni 2020 sowie das in § 4 Absatz  5  6  der Satzung  geregelte Bedingte Kapital 
 2020 aufgehoben werden und der Vorstand erneut in vergleichbarem Umfang 
 zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen ermächtigt 
 und ein neues Bedingtes Kapital 2025 beschlossen werden. Das neu zu 
 schaffende Bedingte Kapital 2025 soll hierbei (i) der Unterlegung der in dieser 
 Hauptversammlung unter nachstehendem lit. b) dieses Tagesordnungspunkts 12 
 vorgeschlagenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
 Optionsschuldverschreibungen und/oder (ii) der Unterlegung der derzeit gemäß 
 Hauptversammlungsbeschluss vom 23. Juni 2020 (Tagesordnungspunkt 11 lit. 
 b)) bereits bestehenden Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- 
 und/oder Optionsschuldverschreibungen dienen, soweit unter der bestehenden 
 Ermächtigung bereits Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
 begeben wurden oder werden und jeweils ausstehend sind. 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 a)  Aufhebung der Ermächtigung vom 23. Juni 2020 und Aufhebung des 
 Bedingten Kapitals 2020 

 Mit Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 12 lit. d) vorgeschlagenen 
 Satzungsänderungen in das Handelsregister wird die Ermächtigung des 
 Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
 Optionsschuldverschreibungen vom 23. Juni 2020 aufgehoben, soweit 
 sie nach der teilweisen Ausnutzung durch Beschluss vom 29. Juli 2020 
 fortbestanden hat. Zum selben Zeitpunkt wird das durch Beschluss der 
 Hauptversammlung vom 23. Juni 2020 geschaffene Bedingte Kapital 
 2020 gemäß § 4 Abs.  5  6  der Satzung aufgehoben. 

 b)  Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder 
 Optionsschuldverschreibungen 

 aa)  Allgemeines 

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
 bis zum 26. Mai 2030 auf den Inhaber und/oder Namen lautende 
 Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder eine 
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 Kombination dieser Instrumente (nachstehend gemeinsam 
 „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 
 2.400.000.000 mit oder ohne Laufzeitbeschränkung zu begeben 
 und den Inhabern beziehungsweise Gläubigern dieser 
 Schuldverschreibungen Wandlungs- beziehungsweise 
 Optionsrechte (auch mit Wandlungs- bzw. Optionspflicht) auf 
 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit 
 einem anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt bis zu 
 EUR 48.879.168 nach näherer Maßgabe der 
 Emissionsbedingungen dieser Schuldverschreibungen 
 (nachstehend „Emissionsbedingungen“) zu gewähren. 

 Die Schuldverschreibungen können gegen Bareinlage, aber auch 
 gegen Sacheinlage, insbesondere gegen die Beteiligung an 
 anderen Unternehmen, begeben werden. Die jeweiligen 
 Emissionsbedingungen können auch eine Wandlungs- 
 beziehungsweise Optionspflicht sowie ein Andienungsrecht des 
 Emittenten zur Lieferung von Aktien der Gesellschaft vorsehen (in 
 beliebiger Kombination). Die Ermächtigung umfasst die 
 Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft zu gewähren, soweit die 
 Inhaber beziehungsweise Gläubiger von 
 Wandelschuldverschreibungen oder von Optionsscheinen aus 
 Optionsschuldverschreibungen von ihrem Wandlungs- 
 beziehungsweise Optionsrecht Gebrauch machen oder ihre 
 Wandlungs- beziehungsweise Optionspflicht erfüllen oder 
 Andienungen von Aktien erfolgen. 

 Die Schuldverschreibungen können einmalig oder mehrmals, 
 insgesamt oder in Teilen oder gleichzeitig in verschiedenen 
 Tranchen begeben werden. Alle Teilschuldverschreibungen einer 
 jeweils begebenen Tranche sind mit unter sich jeweils 
 gleichrangigen Rechten und Pflichten auszustatten, können aber 
 gegenüber anderen Verbindlichkeiten der Gesellschaft auch 
 nachrangig ausgestaltet werden. 

 Die Schuldverschreibungen können außer in Euro auch – unter 
 Begrenzung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der 
 gesetzlichen Währung eines OECD-Landes begeben werden. Bei 
 der Begebung in einer anderen Währung als in Euro ist der 
 entsprechende Gegenwert, berechnet nach dem 
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 Euro-Referenzkurs der Europäischen Zentralbank am Tag der 
 Beschlussfassung über die Begebung der 
 Schuldverschreibungen, zugrunde zu legen. 

 Die Schuldverschreibungen können auch durch nachgeordnete 
 Konzernunternehmen der Gesellschaft begeben werden; in 
 diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 
 Aufsichtsrats für die emittierende Gesellschaft die Garantie für die 
 Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu übernehmen und den 
 Inhabern beziehungsweise Gläubigern solcher 
 Schuldverschreibungen zur Erfüllung der mit diesen 
 Schuldverschreibungen eingeräumten Wandlungs- 
 beziehungsweise Optionsrechte sowie Wandlungs- 
 beziehungsweise Optionspflichten Aktien der Gesellschaft zu 
 gewähren sowie weitere, für die erfolgreiche Begebung der 
 Schuldverschreibungen erforderliche Erklärungen abzugeben und 
 Handlungen vorzunehmen. 

 bb)  Wandelschuldverschreibungen 

 Die Inhaber beziehungsweise Gläubiger von 
 Wandelschuldverschreibungen haben das Recht, ihre 
 Wandelschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der 
 Wandelanleihebedingungen in neue Aktien der Gesellschaft 
 umzutauschen. Die Bedingungen der Schuldverschreibung 
 können auch Pflichtwandlungen zum Ende der Laufzeit oder 
 einem früheren Zeitpunkt vorsehen. In den Bedingungen kann 
 vorgesehen werden, dass die Gesellschaft berechtigt ist, eine 
 etwaige Differenz zwischen dem Nennbetrag der 
 Schuldverschreibung und dem in den Bedingungen näher zu 
 bestimmenden Wandlungspreis – wie unter lit. ee) beschrieben – 
 multipliziert mit dem Umtauschverhältnis ganz oder teilweise in 
 bar auszugleichen. 

 cc)  Optionsschuldverschreibungen 

 Im Fall der Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Optionsrecht 
 oder Optionsausübungspflicht werden jeder Schuldverschreibung 
 ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die die Inhaber bzw. 
 Gläubiger nach näherer Maßgabe der vom Vorstand 
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 festzulegenden Emissionsbedingungen zum Bezug von Aktien der 
 Gesellschaft berechtigen oder verpflichten oder die ein 
 Andienungsrecht des Emittenten beinhalten. 

 dd)  Umtausch- und Bezugsverhältnis 

 Das Umtauschverhältnis ergibt sich bei 
 Wandelschuldverschreibungen aus der Division des Nennbetrages 
 beziehungsweise eines unterhalb des Nennbetrages liegenden 
 Ausgabepreises einer Schuldverschreibung durch den 
 festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der Gesellschaft. 

 Die Emissionsbedingungen können außerdem vorsehen, dass das 
 Umtausch- beziehungsweise Bezugsverhältnis variabel und der 
 Wandlungspreis anhand künftiger Börsenkurse innerhalb einer 
 bestimmten Bandbreite zu ermitteln ist und auf eine ganze Zahl 
 auf- oder abgerundet werden kann; ferner kann eine in bar zu 
 leistende Zuzahlung festgelegt werden. Im Übrigen kann 
 vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/oder in 
 Geld ausgeglichen werden. 

 In keinem Fall darf der anteilige Betrag am Grundkapital der bei 
 Wandlung beziehungsweise bei Optionsausübung je 
 Schuldverschreibung auszugebenden Aktien den Nennbetrag und 
 Ausgabebetrag der Wandel- beziehungsweise 
 Optionsschuldverschreibungen übersteigen. 

 ee)  Wandlungs-/Optionspreis 

 Der in den Emissionsbedingungen jeweils festzusetzende 
 Wandlungs- beziehungsweise Optionspreis für eine Aktie muss – 
 auch bei einem variablen Umtauschverhältnis und unter 
 Berücksichtigung von Rundungen und Zuzahlungen – entweder 

 (i)  mindestens 80 % des volumengewichteten 
 durchschnittlichen Schlussauktionspreises der Aktie der 
 Gesellschaft im Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren 
 Nachfolgesystem) an den letzten zehn Börsenhandelstagen 
 an der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem Tag der 
 Beschlussfassung durch den Vorstand über die Begebung 
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 der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibung 
 betragen oder, 

 (ii)  – im Fall der Einräumung eines Bezugsrechts  nach Wahl des 
 Vorstands alternativ – mindestens 80 % des 
 volumengewichteten durchschnittlichen 
 Schlussauktionskurses der Aktie der Gesellschaft im 
 Xetra-Handel (oder in einem vergleichbaren 
 Nachfolgesystem) während der Börsenhandelstage, an 
 denen die Bezugsrechte an der Frankfurter Wertpapierbörse 
 gehandelt werden, mit Ausnahme der beiden letzten 
 Börsenhandelstage des Bezugsrechtshandels, entsprechen. 
 Die Veröffentlichung des Wandlungs- beziehungsweise 
 Optionspreises für eine Aktie erfolgt in letzterem Fall 
 spätestens drei Kalendertage vor dem Ende der Bezugsfrist. 

 Im Fall von Schuldverschreibungen mit einer 
 Wandlungs-/Optionsausübungspflicht bzw. einem Recht der 
 Gesellschaft, den Inhabern bzw. Gläubigern der 
 Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung 
 des fälligen Geldbetrags Aktien der Gesellschaft zu gewähren, 
 kann der Wandlungs-/Optionspreis mindestens entweder den 
 oben genannten Mindestpreis (80 %) betragen oder dem 
 volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der Aktie der 
 Gesellschaft an mindestens drei Börsenhandelstagen an der 
 Frankfurter Wertpapierbörse im Xetra-Handel (oder in einem 
 vergleichbaren Nachfolgesystem) unmittelbar vor der Ermittlung 
 des Wandlungs- /Optionspreises nach näherer Maßgabe der 
 Bedingungen entsprechen, auch wenn dieser Durchschnittskurs 
 unterhalb des oben genannten Mindestpreises (80 %) liegt. 

 § 9 Abs. 1 AktG sowie § 199 AktG bleiben unberührt. 

 ff)  Verwässerungsschutz 

 Die Ermächtigung umfasst auch die Möglichkeit, nach näherer 
 Maßgabe der jeweiligen Emissionsbedingungen in bestimmten 
 Fällen Verwässerungsschutz zu gewähren beziehungsweise 
 Anpassungen vorzunehmen. Verwässerungsschutz 
 beziehungsweise Anpassungen können insbesondere vorgesehen 
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 werden, wenn es während der Laufzeit der 
 Schuldverschreibungen zu Kapitalveränderungen bei der 
 Gesellschaft kommt (etwa einer Kapitalerhöhung beziehungsweise 
 Kapitalherabsetzung oder einem Aktiensplit), aber auch in 
 Zusammenhang mit Dividendenzahlungen, der Begebung weiterer 
 Wandel- /Optionsschuldverschreibungen, 
 Umwandlungsmaßnahmen sowie im Fall anderer Ereignisse mit 
 Auswirkungen auf den Wert der Options- beziehungsweise 
 Wandlungsrechte, die während der Laufzeit der 
 Schuldverschreibungen eintreten (wie zum Beispiel einer 
 Kontrollerlangung durch einen Dritten). Verwässerungsschutz 
 beziehungsweise Anpassungen können insbesondere durch 
 Einräumung von Bezugsrechten, durch Veränderung des 
 Wandlungs- /Optionspreises sowie durch die Veränderung oder 
 Einräumung von Barkomponenten vorgesehen werden. 

 gg)  Genehmigtes  Kapital,  eigene  Aktien,  Barausgleich, 
 Ersetzungsbefugnis 

 Die Emissionsbedingungen können vorsehen oder gestatten, dass 
 zur Bedienung der Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechte 
 sowie von Wandlungs- beziehungsweise Optionspflichten außer 
 einem bedingten Kapital, insbesondere dem im Zusammenhang 
 mit dieser Ermächtigung zu schaffenden Bedingten Kapital 2025, 
 nach Wahl der Gesellschaft auch Aktien aus einem genehmigten 
 Kapital oder eigene Aktien der Gesellschaft verwendet werden 
 können. 

 Die Emissionsbedingungen können ferner vorsehen oder 
 gestatten, dass die Gesellschaft den Wandlungs- 
 beziehungsweise Optionsberechtigten oder den entsprechend 
 Verpflichteten nicht oder nicht nur Aktien der Gesellschaft 
 gewährt, sondern den Gegenwert ganz oder teilweise in Geld 
 zahlt, der nach näherer Maßgabe der Bedingungen dem 
 volumengewichteten durchschnittlichen Schlussauktionskurses 
 der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder in einem 
 vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
 Wertpapierbörse während der zehn bis zwanzig 
 Börsenhandelstage nach Ankündigung des Barausgleichs 
 entspricht. 
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 Die Emissionsbedingungen können ferner vorsehen oder 
 gestatten, dass die Gesellschaft den Gläubigern der 
 Schuldverschreibungen ganz oder teilweise anstelle der Zahlung 
 eines fälligen Geldbetrags neue Aktien oder eigene Aktien der 
 Gesellschaft gewährt. Die Aktien werden jeweils mit einem Wert 
 angerechnet, der nach näherer Maßgabe der Bedingungen dem 
 volumengewichteten durchschnittlichen Schlussauktionskurs der 
 Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder in einem 
 vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
 Wertpapierbörse während der zehn bis zwanzig 
 Börsenhandelstage nach Ankündigung der Ausübung der 
 Ersetzungsbefugnis (Gewährung von Aktien anstelle Geldzahlung) 
 entspricht. 

 hh)  Bezugsrecht, Bezugsrechtsausschluss 

 Bei der Ausgabe der Schuldverschreibungen steht den Aktionären 
 das gesetzliche Bezugsrecht zu. Die Schuldverschreibungen 
 können den Aktionären auch im Wege des mittelbaren 
 Bezugsrechts angeboten werden; sie werden dann von 
 Kreditinstituten, Wertpapierinstitut oder diesen nach § 186 Abs. 5 
 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen (Finanzinstitut) oder 
 einem Konsortium solcher Kredit-, Wertpapier- oder 
 Finanzinstitute mit der Verpflichtung übernommen, sie den 
 Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden die 
 Schuldverschreibungen durch nachgeordnete 
 Konzernunternehmen der Gesellschaft ausgegeben, hat die 
 Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für 
 die Aktionäre der Gesellschaft nach Maßgabe der vorstehenden 
 Sätze sicherzustellen. 

 Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
 Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden 
 Fällen auszuschließen: 

 (i)       um etwaige Spitzenbeträge vom Bezugsrecht 
 auszunehmen; 

 (ii)  um den Inhabern bzw. Gläubigern von 
 Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder 
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 Optionsrechten bzw. Wandlungs-/Optionspflichten auf 
 Aktien der Gesellschaft zum Ausgleich von Verwässerungen 
 Bezugsrechte in dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen 
 nach Ausübung dieser Rechte bzw. Erfüllung dieser 
 Pflichten zustünden; 

 (iii)  bei gegen Bareinlage ausgegebenen 
 Schuldverschreibungen, sofern der Vorstand nach 
 pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der 
 Ausgabepreis der Schuldverschreibungen deren nach 
 anerkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten 
 theoretischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. 
 Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt 
 jedoch nur für Schuldverschreibungen mit Wandlungs- bzw. 
 Optionsrechten oder Wandlungs- bzw. 
 Optionsausübungspflichten auf Aktien der Gesellschaft, 
 deren Anteil am Grundkapital insgesamt 10 % des 
 Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder das bei 
 Wirksamwerden dieser Ermächtigung bestehende 
 Grundkapital noch das im Zeitpunkt der Ausübung dieser 
 Ermächtigung bestehende Grundkapital. Auf diese 
 Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals sind Aktien 
 anzurechnen, die (i) während der Laufzeit dieser 
 Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund 
 anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder 
 entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
 unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben 
 wurden oder (ii) zur Bedienung von Schuldverschreibungen 
 mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder 
 Optionsausübungspflichten ausgegeben wurden oder 
 auszugeben sind, sofern die Schuldverschreibungen 
 während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum 
 Zeitpunkt ihrer Ausnutzung unter Ausschluss des 
 Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 
 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden. Eine Anrechnung, die 
 nach dem vorstehenden Satz wegen der Ausübung von 
 Ermächtigungen (i) zur Ausgabe von neuen Aktien gemäß § 
 203 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
 und/oder (ii) zur Veräußerung von eigenen Aktien gemäß § 
 71 Abs. 1 Nr. 8, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und/oder (iii) zur 
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 Ausgabe von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- 
 und/oder Optionsrechten bzw. Wandungs- oder 
 Optionspflicht gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 
 4 AktG erfolgt ist, entfällt mit Wirkung für die Zukunft, wenn 
 und soweit die jeweilige(n) Ermächtigung(en), deren 
 Ausübung die Anrechnung bewirkte(n), von der 
 Hauptversammlung unter Beachtung der gesetzlichen 
 Vorschriften erneut erteilt wird bzw. werden; oder 

 (iv)  sofern Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen, 
 insbesondere im Rahmen von 
 Unternehmenszusammenschlüssen oder zum (auch 
 mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
 Beteiligungen an Unternehmen, Forderungen oder sonstigen 
 Wirtschaftsgütern ausgegeben werden. 

 Die insgesamt unter den vorstehenden Ermächtigungen unter 
 Ausschluss des Bezugsrechts auszugebenden 
 Schuldverschreibungen sind auf diejenige Anzahl von 
 Schuldverschreibungen mit einem Options- oder Wandlungsrecht 
 oder einer Wandlungs- bzw. Optionspflicht auf Aktien mit einem 
 anteiligen Betrag des Grundkapitals, der insgesamt 10 % des 
 Grundkapitals nicht übersteigen darf, und zwar weder im 
 Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer 
 ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung, 
 beschränkt. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze werden 
 angerechnet (i) eigene Aktien, die während der Laufzeit dieser 
 Ermächtigung bis zur bezugsrechtsfreien Ausgabe der 
 Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht 
 oder -pflicht unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert 
 werden, sowie (ii) diejenigen Aktien, die während der Laufzeit 
 dieser Ermächtigung bis zur bezugsrechtsfreien Ausgabe der 
 Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht 
 oder -pflicht aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des 
 Bezugsrechts ausgegeben werden. 

 ii)  Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Bedingungen 

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
 die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der 
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 Schuldverschreibungen, insbesondere Volumen, Zeitpunkt, 
 Zinssatz (einschließlich variablen und gewinnabhängigen 
 Zinssätzen), Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Wandlungs- 
 beziehungsweise Optionspreis und den Wandlungs- 
 beziehungsweise Optionszeitraum festzusetzen beziehungsweise 
 im Einvernehmen mit den Organen der die Wandel- und/oder 
 Optionsschuldverschreibungen begebenden nachgeordneten 
 Konzernunternehmen festzulegen. 

 c)  Schaffung eines bedingten Kapitals 

 Das Grundkapital wird um bis zu EUR 48.879.168 durch Ausgabe von bis 
 zu 48.879.168 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt 
 erhöht (Bedingtes Kapital 2025). Das Bedingte Kapital 2025 dient 

 (i)  der Gewährung von Aktien an die Inhaber  beziehungsweise 
 Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
 oder eine Kombination sämtlicher dieser Instrumente, die gemäß 
 der von der Hauptversammlung vom 27. Mai 2025 unter 
 Tagesordnungspunkt 12 lit. b) beschlossenen Ermächtigung bis 
 zum 26. Mai 2030 von der Gesellschaft oder einem 
 nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft begeben 
 werden und ein Wandlungs- beziehungsweise Optionsrecht auf 
 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft 
 gewähren beziehungsweise eine Wandlungs- oder Optionspflicht 
 oder ein Andienungsrecht bestimmen und 

 (ii)  der Gewährung von Aktien an die Inhaber  beziehungsweise 
 Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
 oder eine Kombination sämtlicher dieser Instrumente, die gemäß 
 der von der Hauptversammlung vom 23. Juni 2020 unter 
 Tagesordnungspunkt 11 lit. b) beschlossenen Ermächtigung bis 
 zum 22. Juni 2025 von der Gesellschaft oder einem 
 nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft begeben 
 werden oder wurden und ein Wandlungs- beziehungsweise 
 Optionsrecht auf neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der 
 Gesellschaft gewähren beziehungsweise eine Wandlungs- oder 
 Optionspflicht oder ein Andienungsrecht bestimmen. 
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 Die Ausgabe der neuen Aktien aus dem Bedingten Kapital 2025 darf nur 
 zu einem Wandlungs- beziehungsweise Optionspreis erfolgen, welcher 

 (i)  den Vorgaben der von der Hauptversammlung vom 27. Mai 2025 
 unter Tagesordnungspunkt 12 lit. b) beschlossenen Ermächtigung 
 oder 

 (ii)  den Vorgaben der von der Hauptversammlung  vom 23. Juni 2020 
 unter Tagesordnungspunkt 11 lit. b) beschlossenen Ermächtigung 
 entspricht, 

 und zwar jeweils abhängig davon, welche Ermächtigung für die Ausgabe 
 der relevanten Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder 
 eine Kombination sämtlicher dieser Instrumente jeweils maßgeblich war. 

 Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von 
 Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch gemacht beziehungsweise 
 der Wandlungs-/Optionspflicht genügt wird oder Andienungen von Aktien 
 erfolgen und nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt 
 werden. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in 
 dem sie durch Ausübung von Wandlungs- beziehungsweise 
 Optionsrechten oder durch Erfüllung entsprechender Pflichten entstehen 
 (Entstehungs-Geschäftsjahr), am Gewinn teil; abweichend hiervon 
 nehmen die neuen Aktien von Beginn des dem 
 Entstehungs-Geschäftsjahr vorhergehenden Geschäftsjahrs an am 
 Gewinn teil, falls die Hauptversammlung über die Verwendung des 
 Bilanzgewinns des dem Entstehungs-Geschäftsjahr vorhergehenden 
 Geschäftsjahres noch keinen Beschluss gefasst hat. 

 Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
 weiteren Einzelheiten der Durchführung von bedingten 
 Kapitalerhöhungen festzusetzen. 

 d)  Satzungsänderung 

 § 4 Absatz  5  6  der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 „Das  Grundkapital  ist  um  bis  zu  EUR  48.879.168  durch  Ausgabe  von 
 bis  zu  48.879.168  neuen,  auf  den  Inhaber  lautende  Stückaktien 
 bedingt  erhöht  (Bedingtes  Kapital  2025).  Das  Bedingte  Kapital  2025 
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 dient  (i)  der  Gewährung  von  Aktien  an  die  Inhaber  beziehungsweise 
 Gläubiger  von  Wandel-  und/oder  Optionsschuldverschreibungen  oder 
 eine  Kombination  sämtlicher  dieser  Instrumente,  die  gemäß  der  von 
 der  Hauptversammlung  vom  27.  Mai  2025  unter  Tagesordnungspunkt 
 12  lit.  b)  beschlossenen  Ermächtigung  bis  zum  26.  Mai  2030  von  der 
 Gesellschaft  oder  einem  nachgeordneten  Konzernunternehmen  der 
 Gesellschaft  begeben  werden  und  ein  Wandlungs-  beziehungsweise 
 Optionsrecht  auf  neue  auf  den  Inhaber  lautende  Stückaktien  der 
 Gesellschaft  gewähren  beziehungsweise  eine  Wandlungs-  oder 
 Optionspflicht  oder  ein  Andienungsrecht  bestimmen  und  (ii)  der 
 Gewährung  von  Aktien  an  die  Inhaber  beziehungsweise  Gläubiger  von 
 Wandel-  und/oder  Optionsschuldverschreibungen  oder  eine 
 Kombination  sämtlicher  dieser  Instrumente,  die  gemäß  der  von  der 
 Hauptversammlung  vom  23.  Juni  2020  unter  Tagesordnungspunkt  11 
 lit.  b)  beschlossenen  Ermächtigung  bis  zum  22.  Juni  2025  von  der 
 Gesellschaft  oder  einem  nachgeordneten  Konzernunternehmen  der 
 Gesellschaft  begeben  werden  oder  wurden  und  ein  Wandlungs- 
 beziehungsweise  Optionsrecht  auf  neue  auf  den  Inhaber  lautende 
 Stückaktien  der  Gesellschaft  gewähren  beziehungsweise  eine 
 Wandlungs-  oder  Optionspflicht  oder  ein  Andienungsrecht 
 bestimmen.  Die  Ausgabe  der  neuen  Aktien  aus  dem  Bedingten 
 Kapital  2025  darf  nur  zu  einem  Wandlungs-  beziehungsweise 
 Optionspreis  erfolgen,  welcher  (i)  den  Vorgaben  der  von  der 
 Hauptversammlung  vom  27.  Mai  2025  unter  Tagesordnungspunkt  12 
 lit.  b)  beschlossenen  Ermächtigung  oder  den  Vorgaben  der  von  der 
 Hauptversammlung  vom  23.  Juni  2020  unter  Tagesordnungspunkt  11 
 lit.  b)  beschlossenen  Ermächtigung  entspricht,  und  zwar  jeweils 
 abhängig  davon,  welche  Ermächtigung  für  die  Ausgabe  der 
 relevanten  Wandel-  und/oder  Optionsschuldverschreibungen  oder 
 eine  Kombination  sämtlicher  dieser  Instrumente  jeweils  maßgeblich 
 war.  Die  bedingte  Kapitalerhöhung  ist  nur  insoweit  durchzuführen,  wie 
 von  Wandlungs-  bzw.  Optionsrechten  Gebrauch  gemacht 
 beziehungsweise  der  Wandlungs-/Optionspflicht  genügt  wird  oder 
 Andienungen  von  Aktien  erfolgen  und  nicht  andere  Erfüllungsformen 
 zur  Bedienung  eingesetzt  werden.  Die  neuen  Aktien  nehmen  von 
 Beginn  des  Geschäftsjahres  an,  in  dem  sie  durch  Ausübung  von 
 Wandlungs-  beziehungsweise  Optionsrechten  oder  durch  Erfüllung 
 entsprechender  Pflichten  entstehen  (Entstehungs-Geschäftsjahr),  am 
 Gewinn  teil;  abweichend  hiervon  nehmen  die  neuen  Aktien  von 
 Beginn  des  dem  Entstehungs-Geschäftsjahr  vorhergehenden 
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 Geschäftsjahrs  an  am  Gewinn  teil,  falls  die  Hauptversammlung  über 
 die  Verwendung  des  Bilanzgewinns  des  dem 
 Entstehungs-Geschäftsjahr  vorhergehenden  Geschäftsjahres  noch 
 keinen  Beschluss  gefasst  hat.  Der  Vorstand  ist  ermächtigt,  mit 
 Zustimmung  des  Aufsichtsrats  die  weiteren  Einzelheiten  der 
 Durchführung von bedingten Kapitalerhöhungen festzusetzen.“ 

 e)  Ermächtigung zur Satzungsanpassung 

 Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 Absatz 1, Absatz 2 
 und Absatz  5  6  der Satzung entsprechend der jeweiligen  Ausnutzung des 
 Bedingten Kapitals 2025 zu ändern. Entsprechendes gilt für den Fall der 
 Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von 
 Wandel-/Optionsschuldverschreibungen nach Ablauf der 
 Ermächtigungsfrist sowie für den Fall der Nichtausnutzung des Bedingten 
 Kapitals 2025 nach Ablauf sämtlicher Wandlungs-/Optionsfristen. 
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